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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Landesverteidigung

Le Conseil national a adopté le postulat de Marcel Dobler (plr, SG) visant à ce que le
Conseil fédéral analyse les standards applicables à la gestion des risques du
fournisseur et la sécurité des composants cyberphysiques de l'armée. Il est également
attendu du Conseil fédéral qu'il juge si les mesures actuelles permettent d'identifier les
risques et de les ramener à un niveau acceptable. 
Dans sa réponse, le Conseil fédéral proposait d'accepter le postulat, pour que la
sécurité soit contrôlée lors des acquisitions. 1

POSTULAT
DATUM: 21.06.2019
DIANE PORCELLANA

Landesverteidigung und Gesellschaft

Toni Brunners (svp, SG) Motion Schweizer Frischmilch für die Schweizer Armee wurde
in der Herbstsession vom Ständerat beraten, erhielt dort aber weniger Sukkurs als in
der grossen Kammer. Die SiK-SR beantragte mit 10 zu einer Stimme - wie zuvor auch der
Bundesrat - die Ablehnung der Motion. Die Kommissionshaltung wurde dem Rat von
Josef Dittli (fdp, UR) vorgetragen. Das Anliegen sei bereits erfüllt, stationär
untergebrachte Truppen erhielten bereits Frischmilch und unter Umständen könne die
Abgabe von Milchpulver sinnvoll sein, gerade bei widrigen Wetterbedingungen im Feld.
Ohne weitere Diskussion wurde die Motion im Ständerat verworfen. 2

MOTION
DATUM: 08.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nachdem der Nationalrat den Ausruf seines Mitglieds Werner Salzmann (svp, BE), "Wir
lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!" geteilt und die gleichnamige Motion
angenommen hatte, wehte  im Ständerat ein anderer Wind. Bereits in der
vorberatenden SiK zeichnete sich ab, dass das Anliegen in der kleinen Kammer im
Gegenwind stehen würde. Zwar hatte die grosse Kammer das Geschäft im Sinne des
Bundesrates angenommen, im Ständerat wurde jedoch mit 8 zu einer Stimme seitens
der Kommission die Ablehnung der Motion beantragt. Die ablehnende Haltung war
indes nicht materieller Natur, sondern die SiK war inzwischen zum Schluss gekommen,
dass die Ziele der Motion weitgehend erfüllt seien, beziehungsweise dass sie im Begriff
seien, Eingang in die Vorlage des Bundesrates zu finden. Die Verhandlungen seien so
weit fortgeschritten, dass die Umsetzungsnorm eine „Lex Helvetica” zulassen würde.
Damit könnten die Anpassungen im Waffenrecht so übernommen werden, dass die
schweizerischen Besonderheiten und Traditionen berücksichtigt werden könnten. Die
zu behandelnde Vorlage wurde für das Frühjahr 2018 erwartet. 
Die Plenardebatte war dann von kurzer Dauer. Kommissionssprecher Baumann (cvp, UR)
legte die Sichtweise der SiK dar, während Ständerat Dittli (fdp, UR) sich für eine
Annahme der Motion aussprach. Er bekannte sich auch zur einen Gegenstimme gegen
den Ablehnungsantrag. Seine Haltung begründete er mit der Signalwirkung, die eine
Ablehnung der Motion zur Folge hätte. Stattdessen müsse der Ständerat die Motion
ebenfalls annehmen, um den Druck aufrecht zu erhalten und tatsächlich auf eine
Kompatibilität der Waffenrichtlinie mit Schweizer Traditionen hinzuarbeiten.
Justizministerin Sommaruga äusserte sich abschliessend etwas zweideutig zum
vorliegenden Geschäft; gemäss ihrer Aussage mache es keinen Unterschied, ob die
Motion im Ständerat angenommen oder abgelehnt werde, weil die Vorbereitungen für
das revidierte Waffenrecht bereits so weit fortgeschritten seien, dass das Anliegen
obsolet geworden sei. Die Regierung habe sich bemüht, eine pragmatische Umsetzung
vorzuschlagen. Ohnehin gehe diese noch in die Vernehmlassung und sowohl Kantone als
auch betroffene Organisationen können sich dannzumal selbst auch noch dazu äussern.
Die Mehrheit des Ständerates vertraute den Äusserungen der Bundesrätin und lehnte
die Motion ab. Mit 29 zu 13 Stimmen und zwei Enthaltungen wurde die Motion kassiert. 3

MOTION
DATUM: 11.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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FDP-Nationalrat und IT-Kenner Marcel Dobler (fdp, SG) hatte im Frühjahr 2018 eine
Motion eingereicht, um das Urlaubswesen der Armee zu vereinfachen. Seiner Meinung
nach sollten Verwaltungsstellen der Armee, respektive Offiziere, die ein Kommando
führen, eine geeignete Software nutzen, um administrativen Aufwand zu begrenzen. Der
Motionär erhoffte sich zudem eine Attraktivitätssteigerung der Armee: Weil sich der
ausserdienstliche Kontakt zwischen den Dienstpflichtigen und der Kommandostelle
durch die Nutzung einer entsprechenden Software vereinfachen lasse, könne der
Nachwuchsbedarf besser gesichert werden. Dobler merkte an, dass der vordienstliche
Aufwand für die Behandlung von Urlaubsgesuchen für anstehende WK für die
Milizoffiziere sehr aufwendig sei und eine computergestützte Lösung eben eine grosse
Zeitersparnis bieten würde.
Der Bundesrat teilte Doblers Einschätzung, dass der Arbeitsaufwand ausserhalb der
eigentlichen Dienstzeit gross ist und dass dessen Reduktion positiv für die Armee wäre.
Gleichwohl wurde dem Parlament die Ablehnung der Motion beantragt, weil die
geforderten Massnahmen bereits in Umsetzung seien. Die Armee habe bereits seit
geraumer Zeit entsprechende Programme in Betrieb und für die betroffenen Personen
Zugänge geschaffen. Das Programm «Mil-Office» wurde weiterentwickelt und verfüge
inzwischen über eine Schnittstelle mit dem administrativ wichtigen Personal-
Informationssystem der Armee (Pisa). So können zahlreiche Mutationen direkt
verarbeitet werden. Per Ende 2018 soll diese Plattform operativ werden. Ebenso seien
die Arbeiten eines neuen Projekts «mymilo» weit fortgeschritten: Diese Applikation soll
es Angehörigen der Armee (AdA) ermöglichen, unkompliziert und via Smartphone oder
PC sämtliche Gesuche zu bearbeiten. Letzteres Angebot soll per 2019 realisiert werden.
Diese beiden Schritte würden die Anliegen der Motion bereits erfüllen, weitere
Entwicklungen in diesem Bereich führten zu Redundanz.

In der Ratsdebatte liess der Motionär die Ratskolleginnen und -kollegen an einer
persönlichen Geschichte teilhaben, die ihn zur Lancierung dieses Vorstosses bewegt
hatte: Dobler hatte Kontakt mit einem Milizoffizier, dieser ebenfalls mit IT-Kenntnissen,
der viel Zeit für seine nebenberufliche Aktivität in der Armee aufwenden musste.
Kurzerhand programmierte dieser für seine eigene Formation eine entsprechende
Plattform, die ihm – laut eigenen Angaben – eine Zeitersparnis von 80 Prozent
einbrachte. Entgegen der Stellungnahme des Bundesrates sei Mil-Office ungeeignet für
die Bearbeitung von Urlaubs- und Dienstverschiebungsgesuchen. Ferner äusserte
Dobler seinen Unmut darüber, dass keine Experten in die Vorgänge involviert worden
wären.
Verteidigungsminister Parmelin vermochte daraufhin die Stimmung im Saal nicht mehr
zu beeinflussen. Die Motion wurde mit 187 Stimmen einstimmig angenommen, ein
wahrer Wink mit dem Zaunpfahl seitens der Volkskammer. Die Motion gelangt nun an
den Ständerat. 4

MOTION
DATUM: 07.06.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die SiK-SR befasste sich im Oktober 2018 mit der Motion Dobler (fdp, SG), mit der
dieser das Urlaubswesen der Armee vereinfachen wollte. Um sich eine bessere
Entscheidungsgrundlage zu schaffen, wurden diverse Vertreterinnen und Vertreter von
Armee und VBS angehört, neben der in Kommissionssitzungen üblichen Präsenz des
zuständigen Departementschefs. Die Kommissionsmitglieder wurden darüber ins Bild
gesetzt, dass bereits angestossene Neuerungen im Informatikbereich der Armee die
geforderten Lösungen bereits implementieren würden. Die Koordination der
Urlaubsgesuche sei mit der Weiterentwicklung der Systeme «Mil-Office 5» und
«mymilo» bereits vollzogen worden, weswegen die Motion hinfällig geworden sei.
Darum beantragte die Kommission dem Ratsplenum einstimmig die Ablehnung der
Motion.

In der Wintersession befasste sich der Ständerat mit dem Vorstoss, wobei sich keine
Diskussion etablierte. Einzige Wortmeldung waren die Ausführungen von
Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR), der eine recht umfassende Darstellung der
laufenden Projekte lieferte. Der Verteidigungsminister beliess es bei der Bekräftigung,
dass die besagte Forderung bereits in Umsetzung sei – grundsätzlich sperre man sich
nicht gegen eine weitere Digitalisierung der Armee. Deswegen habe die Regierung die
Ablehnung der Motion beantragt. Diesen Anträgen folgte die Ständekammer; die Motion
wurde nicht überwiesen. 5

MOTION
DATUM: 06.12.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.65 - 01.01.21 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Le Conseil des Etats a suivi l'avis de sa commission et a donc rejeté la motion priant de
vider l'ancien dépôt de munitions de Mitholz. Outre l'intervention du représentant de
la CPS-CE Josef Dittli (plr, UR) la conseillère fédérale Viola Amherd avait motivé, au
plénum, la position du Conseil fédéral. La sécurité des acteurs en charge de la
dépollution de l'ouvrage ne peut pas être actuellement assurée. La protection de la
population locale, ainsi que des liaisons de transports environnantes, ne pourraient
être garanties en cas d'évacuation. 6

MOTION
DATUM: 04.12.2019
DIANE PORCELLANA

Militäreinsätze

Der Bundesrat publizierte im Herbst 2017 seine Botschaft zu einem Abkommen mit
Österreich, worin es um die Zusammenarbeit mit dem Nachbarn im Bereich des
Luftpolizeidienstes ging. Zur Sicherung des Luftraums gegen nichtmilitärische
Bedrohungen aus der Luft wurde beabsichtigt, nötige Einsätze bereits auf dem
fremden Staatsgebiet zu beginnen. Eine Zusammenarbeit sei unerlässlich, da nur so der
schweizerische Luftraum genügend gesichert werden könne. Bereits mit Deutschland,
Frankreich und Italien hat die Schweiz entsprechende Vereinbarungen. Mit Österreich
habe man bis anhin nur Luftlagedaten ausgetauscht, grenzüberschreitende Einsätze
seien nicht gestattet gewesen. Das solle sich ändern. Gerade bei Anlässen wie dem WEF
sei eine Sicherheitslücke vorhanden, wenn die Einschränkung des Luftraumes nicht
über beiden Staatsgebieten durchgesetzt werden könne. Das vorliegende Abkommen
solle nun umsetzen, was während des WEF-Jahrestreffens 2017 in einem Pilotversuch
bereits getestet worden und beidseits auf positive Resonanz gestossen sei. Man wolle
die Zusammenarbeit formalisieren und verspreche sich daraus erhebliche
Sicherheitsgewinne, erklärte der Bundesrat. 
Der Ständerat befasste sich als Erstrat mit dem Staatsvertrag. Er sah keine Einwände
und gestattete die Ratifizierung mit 34 Stimmen einstimmig. Bereits die vorberatende
Kommission stellte sich vorbehaltslos hinter das Abkommen. Es sei unumgänglich, mit
den Nachbarstaaten solche Abkommen zu treffen, so Kommissionssprecher Dittli (fdp,
UR). Es gebe überdies keine Bedenken in Sachen Neutralitätspolitik, da es nicht um die
eigentliche Verteidigung des Luftraumes, sondern um den Luftpolizeidienst gehe.
Weiter entspreche das Abkommen mit Österreich jenen Vereinbarungen, welche die
Schweiz mit anderen Nachbarstaaten auch eingegangen sei. Auch der Nationalrat wird
sich noch mit der Vorlage befassen müssen, bevor sie inkrafttreten kann. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Vereinbarung über die Luftraumüberwachung zwischen der Schweiz, Deutschland
und dem SHAPE wurde von der kleinen Kammer ebenfalls genehmigt. Wie schon in der
Volkskammer war auch im Ständerat keine Opposition zu vernehmen.
Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR) legte die Eckpunkte der Vorlage dar und zeigte die
Erwägungen der SiK-SR auf. Man anerkenne die mit der Vereinbarung erzielte
Verbesserung der Reaktionszeiten der Schweizer Luftwaffe sowie die positiven
Erfahrungen anderer am ASDE beteiligten Partner. Ebenso war ihm wichtig zu erklären,
dass aus neutralitätspolitischer Sicht keine Bedenken erwüchsen, da es sich beim
Austausch der Daten um Luftlagebilder handle, die in einem Konfliktfall nicht nützlich
seien. Der Kommissionsantrag auf Annahme der Vereinbarung wurde einstimmig
gefasst, ebenso unanim war daraufhin die Entscheidung im Plenum: Mit 37 Stimmen
wurde die Vereinbarung im Beisein des Verteidigungsministers genehmigt. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Militärorganisation

Die SiK des Nationalrates wollte den Militärdienst attraktiver machen und hierfür die
Regierung mit einem Postulat beauftragen, in einem Bericht mögliche Wege
aufzuzeigen, wie ihr Ansinnen umgesetzt werden könnte. Vier Eckpfeiler sind dabei von
der Kommission vorgegeben worden. Zunächst sollte die differenzierte oder
qualifizierte Diensttauglichkeit gezielt gefördert werden: Auch Personen mit leichten
körperlichen Einschränkungen sollen zum Militärdienst zugelassen werden können,
sofern sie dies wollen.  Zweitens sollte „unnötige Bürokratie” für Milizoffiziere abgebaut
werden. Damit wurden ausserdienstliche Verpflichtungen angesprochen, die mitunter
grosse zeitliche Ressourcen binden und mit alternativen Instrumenten effizienter
angegangen werden könnten. Als dritter Punkt regte die Kommission an,
Militärausbildungen anzuerkennen, wobei die Sicherheitspolitiker insbesondere auf
eine Ausweitung der Anerkennungen abzielten. Diese Idee war wiederholt – auch
bereits erfolgreich – vorgebracht worden. Als vierte Anregung sollten

POSTULAT
DATUM: 16.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Weiterbildungskurse („WKs”) in puncto Qualität und Attraktivität einer Kur unterzogen
werden. 
In seiner Stellungnahme berief sich der Bundesrat, einmal mehr, auf die WEA, die auch
diese Herausforderungen zu lösen im Stande sein soll. Deren Auswirkungen lassen sich
jedoch noch nicht einschätzen, weil viele Massnahmen erst 2018 in Kraft treten werden.
Erst dann könne man entsprechende Schlüsse ziehen, das vorgelegte Postulat sei daher
verfrüht – so wollte die Regierung den Auftrag zur Berichterstattung abwenden. 
Der Nationalrat zeigte sich jedoch unbeeindruckt: Das Postulat wurde mit einer
komfortablen Mehrheit von 122 zu 40 Stimmen und 7 Enthaltungen angenommen. Die
Debatte zog sich nicht sehr lange hin und die Kommissionssprecher verdeutlichten, was
dem Postulat zugrunde lag: Es war der Attraktivitätszuwachs beim Zivildienst, der
gemäss Golay (mcg, GE) dazu führe, dass weniger Stellungspflichtige in den Militärdienst
eintreten. Statt nun den Zivildienst unattraktiver zu machen, presche man in die andere
Richtung und strebe an, den Militärdienst in ein besseres Licht zu stellen – wie es
Dobler (fdp, SG) seitens der Kommission verdeutlichte. Der Verteidigungsminister blieb
bei seinem Votum weitgehend bei den Ausführungen aus der früheren Stellungnahme.
Im Wesentlichen verwies er dabei auf bestehende Prozesse, denen man noch einige
Zeit zur Bewährung geben möge. Mit der Annahme des Postulats durch das Ratsplenum
wurde der Auftrag der Berichterstattung dennoch erteilt. 9

Armee 2.0 – unter dieses Schlagwort setzte Postulant Dobler (fdp, SG) die Forderungen
aus seinem Vorstoss. Die Schweiz müsse das Technologie-Know-how fördern und
sichern und entsprechend auch im Bereich der Landesverteidigung Modifikationen
vornehmen, erklärte er. Fünf Punkte wurden vom St. Galler umschrieben: Das
Armeepersonal müsse in Anbetracht des technologischen und wissenschaftlichen
Kompetenzbedarfs rekrutiert werden; der Personalbedarf im Bereich Cyberabwehr
müsse abgeklärt werden; der Bundesrat solle prüfen, inwiefern mit
Bildungsinstitutionen und der Wirtschaft zusammengearbeitet werden könne;
Armeeangehörigen sollten diverse neue Typen von Ausbildungen und Einsätzen
angerechnet werden können; sowie, fünftens, sollten neue Kriterien der
Diensttauglichkeit formuliert werden („differenzierte Tauglichkeit”). Dobler reihte sich
damit in eine Gruppe von Parlamentariern ein, welche die Armee bezüglich neuerer
Bedrohungsszenarien aus dem Cyberspace und durch computergestützte Systeme
besser aufstellen möchte. Technologie und Wissenschaft seien immer wichtiger für die
Armee und solch hoch innovativer Themen müsse sich das Militär zuwenden, so der
Postulant in seiner Begründung. Einzelne Möglichkeiten zur Anrechenbarkeit von
Praktika bei Bundesbetrieben oder Hochschulen an die Dienstleistung seien zwar
bereits gegeben, man müsse aber noch weitere Anreize schaffen. Im Fokus stünden
dabei Projekte, die für das Militär einen Verwendungszweck haben. Der Bundesrat teilte
offensichtlich die Stossrichtung des Postulats und beantragte dessen Annahme. Als es
im Sommer 2017 im Nationalrat behandelt wurde, gab es keine Debatte, das Geschäft
wurde diskussionslos angenommen. 10

POSTULAT
DATUM: 16.06.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Erstes Traktandum der Frühjahrssession 2018 des Ständerates war das Bundesgesetz
über die Wehrpflichtersatzabgabe. Der Nationalrat hatte die bundesrätliche Vorlage
nach einiger Debatte schliesslich unverändert der kleinen Kammer überwiesen. Deren
SiK hatte sich gut einen Monat vor der Frühjahrssession mit der Vorlage befasst und
angekündigt, den Entwurf ebenfalls nicht verändern zu wollen. Dies wurde im Plenum
von Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR) auch so vertreten. Ein Minderheitsantrag
Hêche (sp, JU) stand gleichwohl im Raum, er entsprach einem Minderheitsantrag Seiler
Graf (sp, NR) der bereits in der Volkskammer vorgebracht worden war, dort jedoch
chancenlos blieb: die progressive Berechnung der Höhe der Ersatzabgabe. In der
Kommission war dieser Antrag mit 8 zu 3 Stimmen abgelehnt worden. Eintreten war
auch im Stöckli unbestritten, es wurde jedoch zwischen Kommissionsvorberatung und
Plenardebatte noch ein Antrag Minder (parteilos, SH) eingereicht, den der Antragssteller
namens der Redaktionskommission stellte. Es war eine Unklarheit im Gesetzestext
festgestellt worden: Die Formulierung liess offen, ob die Präzisierungen zum
Reineinkommen eine beispielhafte oder abschliessende Aufzählung darstellten. Die
Präzisierungen sollten deshalb gänzlich aus dem entsprechenden Gesetzesartikel
gestrichen werden. Offen war damals auch noch eine potenzielle Kollision mit dem kurz
vor der Abstimmung stehenden Geldspielgesetz, da das WPEG in der vorliegenden
Fassung auch Lotteriegewinne zum Reineinkommen zählen wollte. Diese Unklarheit
wollten die Kantonsvertreterinnen und -vertreter beseitigen und so wurde im Sinne der
Redaktionskommission diese Bereinigung vorgenommen. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.02.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Der Minderheitsantrag Hêche (sp, JU) unterlag auch im Ständerat, weshalb die Vorlage
mit nur einer Differenz dem Nationalrat für die Schlussrunde überwiesen wurde. Mit 42
Stimmen erfolgte dies einstimmig. 11

Das Dienstbüchlein ins Zeitalter der Digitalisierung zu überführen, hat sich Marcel
Dobler (fdp, SG) auf die Fahne geschrieben. Mit einer Motion forderte der St. Galler den
Bundesrat auf, das Dienstbüchlein zu digitalisieren und im Sinne einer
Prozessvereinfachung zeitliche Einsparungen zu erzielen sowie die Sicherheit zu
erhöhen. So könne das Dokument zum Beispiel auch nicht mehr verloren gehen,
begründete der Motionär. Ohne weitere Ausführungen unterstützte der Bundesrat das
Anliegen und beantragte dem Parlament die Annahme dessen. Nicht nur die
Landesregierung, sondern auch der Nationalrat stand uneingeschränkt hinter diesem
Vorhaben, es wurde diskussionslos gutgeheissen. 12

MOTION
DATUM: 15.06.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Digitalisierung des Dienstbüchleins war auch im Ständerat unbestritten: Nachdem
die Motion Doblers (fdp, SG) bereits in der Volkskammer angenommen worden war,
stimmten auch die Ständerätinnen und Ständeräte auf einstimmigen Antrag ihrer
Kommission dem Vorstoss zu. Ihr Sprecher Dittli (fdp, UR) fasste sich kurz und wies
darauf hin, dass nicht nur Bundesrat und Nationalrat bereits positiv gestimmt gewesen
seien, sondern das Anliegen auch im Einklang mit der Informatikstrategie des Bundes
2016-2019 stehe. 13

MOTION
DATUM: 06.12.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Dans son message sur l'armée 2020, le Conseil fédéral invite l'Assemblée fédérale à
adopter les arrêtés fédéraux relatifs au programme d'armement (crédit d'ensemble
1.354 milliard de francs), les crédits-cadre pour le matériel de l'armée (837 millions) et
le programme immobilier du DDPS (489 millions). La valeur totale des crédits
d’engagement sollicités est de 2.7 milliards de francs. Trois objectifs sous-tendent sa
requête – l'amélioration de la capacité de conduite, le maintien des compétences
essentielles et des capacités des forces terrestres, ainsi que la réduction du parc
immobilier. Pour la seconde fois, il soumet un plafond des dépenses pour l'armée, à
hauteur de 21.1 milliards de francs. Enfin, il demande la mise hors service du système de
DCA Rapier.

Programme d'armement 2020
Dans le cadre du programme d'armement 2020, le Conseil fédéral entend poursuivre la
modernisation des télécommunications de l’armée débutée en 2015 (budget demandé:
600 millions de francs). Outre l’acquisition de nouveaux appareils radio tactiques, il
faudrait remplacer les réseaux de transmission de la voix et des données des échelons,
le réseau intégré des télécommunications militaires, les installations de
communication, les appareils à ondes et divers équipements relatifs. Deux
composantes du système conduite de Florako – assurant la surveillance de l’espace
aérien et de conduite des opérations aériennes – doivent être renouvelées (155
millions). Il s'agit du système de calcul pour le traitement des signaux radars (Ralus) et
du système de visualisation des signaux radars pour l’image de la situation aérienne
(Lunas). Un budget de 116 millions est également sollicité pour le matériel d’aide en cas
de catastrophe. De plus, pour garantir la disponibilité et l’utilisation des chars de
grenadiers 2000, une réserve de pièces de rechange doit être constituée (438 millions).
Le dernier budget (45 millions) servirait pour la mise à niveau des avions PC-21 des
forces aériennes.

Matériel de l'armée 2020
Pour l'équipement personnel et le renouvellement du matériel, un budget de 440
millions est demandé. L’armée aurait notamment besoin d’acheter des logiciels pour se
prémunir contre des cyberattaques; de maintenir la valeur des équipements NBC des
militaires en cas de contact avec des substances radioactives, biologiques et
chimiques; d'acquérir 75'000 bottes de combat. Comme dans le message sur l'armée
de 2019, 172 millions de francs sont sollicités pour le renflouement, la révision et
l'élimination des munitions. Le nombre de munitions gratuites et de munitions
d’ordonnance fournies aux sociétés de tir figure pour la première fois dans un message
annuel de l'armée. Pour l'étude de projets, essais et préparatifs d'achats, un crédit de
837 millions est jugé nécessaire. Il sera en partie utilisé pour l’élaboration du plan de
mise en œuvre de la motion Dobler (18.3179) visant la numérisation du livret de service
et pour la migration du système SAP actuel vers SA/HANA.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.02.2020
DIANE PORCELLANA

01.01.65 - 01.01.21 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Programme immobilier 2020
Dans le cadre du programme immobilier du DDPS, il est prévu sur la base aérienne de
Dübendorf, de concentrer la base fédérale au nord de la piste (68 millions).
L’intégration dans le périmètre de la caserne d’Auenfeld de plusieurs sites en fin
d’utilisation et la seconde étape de la rénovation générale de la place d’armes de
Frauenfeld permettront d’accroître l’efficacité de l’instruction et de réduire les
charges d’exploitation actuelles (86 millions). L’agrandissement de la place d’armes de
Chamblon en vue de l’accueil de l’école d’hôpital, et par conséquent la désaffection de
la place d’armes de Moudon, nécessiteront 29 millions de francs. De plus, 41 millions
seront alloués pour la rénovation de l’installation militaire abritant le système Florako.
Enfin, le programme demande également un crédit de 265 millions pour d’autres
projets immobiliers.

Plafond des dépenses
Pour la période 2017 à 2020, le plafond des dépenses de l’armée s’élevait à 20 milliards.
Dans les dix prochaines années, il faudra investir environ 8 milliards de francs pour la
protection de l’espace aérien et 7 milliards pour les autres composantes de l’armée.
Avec un taux de croissance réelle de 1.4% par an de l’enveloppe budgétaire des
dépenses de l’armée et compte tenu du renchérissement, le plafond des dépenses
pour les années 2021 à 2024 devrait avoisiner les 21.1 milliards. 

Mise hors service du système de DCA Rapier 
Dans son message sur l’armée 2018, le Conseil fédéral proposait la mise hors service de
l’artillerie de forteresse, des chasseurs de chars 90, de certains avions de combat F-5
Tiger, d’obusiers blindés et de véhicules de transport à chenilles. En 2020, il demande
la mise hors service du système de DCA Rapier. D'une part, il ne peut plus répondre aux
menaces aériennes actuelles. D'autre part, l'armée ne dispose plus de pièces de
rechange. 14

En exécution du postulat Dobler, le Conseil fédéral a présenté son rapport dans lequel il
décrit les mesures pour garantir les compétences de l'armée dans les nouvelles
technologies. Parmi les mesures déjà entreprises, l'accent a notamment été mis sur la
formation et le perfectionnement internes, afin de faciliter l'accès des futurs
spécialistes à l'administration militaire. Les militaires qualifiés dans le civil pourront
être promus au rang d'officiers spécialistes ou comme spécialistes. Les spécialistes en
informatique participant au stage de formation «cyber» de l'armée pourront obtenir le
brevet fédéral de spécialiste en cybersécurité. Le campus cyberdéfense, la
collaboration avec les partenaires suisses et étrangers, l'engagement de l'économie
privée au développement des technologies liées à la sécurité, permettent de
développer et conserver les connaissances technologiques. Dans le futur, le DDPS
prévoit de conclure et de consolider les partenariats dans le domaine, de soutenir la
recherche et le développement des technologies, ainsi que de recruter et conserver un
personnel (de milice) disposant de connaissances technologiques. 15

BERICHT
DATUM: 11.12.2020
DIANE PORCELLANA

Ausrüstung und Beschaffung

Mit weitestgehend positiven Vorzeichen gelangte die Armeebotschaft 2018 im Frühjahr
2018 ins Stöckli. Die SiK-SR unterstützte in grossen Teilen die Vorlage der Regierung.
Eine substanzielle Abweichung betraf jedoch das Rüstungsprogramm, genauer die
Beschaffung der Schutzwesten. Die beantragten knapp CHF 200 Mio. waren der
Kommission zu viel. Es ging jedoch nicht ums Finanzielle, wie Kommissionssprecher
Dittli (fdp, UR) ausführte, sondern um den tatsächlichen Bedarf. Die
sicherheitspolitische Kommission hatte in ihren Vorberatungen auch die Haltung der
FK-SR angehört. Die Finanzkommission äusserte keine Bedenken bezüglich der
aufzuwendenden Mittel, sie erwartete jedoch von der SiK, dass sie sich über die
Notwendigkeit der Ausgaben Gedanken mache. Daraus ergab sich der Kürzungsantrag
bei den Schutzwesten. 
Kritisch äusserte sich der inzwischen regelmässig als Armeekritiker in Erscheinung
getretene Thomas Minder (parteilos, SH). Besonders eine Position störte ihn: Die
Sanierung der Kaserne Wangen an der Aare. Die Kommission habe sich vor Ort ein Bild
machen können und die gezeigten Mängel rechtfertigten einen Abbruch der Gebäude
(wie im Immobilienprogramm aufgezeigt) keineswegs, dies sei gar ein «No-go». Es
handle sich um übliche Abnützungserscheinungen, die mit einer Sanierung bestens
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behoben werden könnten, zumal sich der wichtigste Teil der Kaserne, der Schlaftrakt, in
einwandfreiem Zustand befinde. Ferner echauffierte sich Minder grundsätzlich über
das VBS, da es sich häufig Kritik zu den Rüstungbeschaffungen anhören müsse. Viele
geplante Beschaffungen seien nicht notwendig, sondern nur «nice to have». Er
unterliess es jedoch, Gegenanträge zu formulieren und kündigte stattdessen an, seinen
Unmut durch Stimmenthaltung kundzutun. Im Anschluss an das nachfolgende Votum
des Verteidigungsministers – Bundesrat Parmelin verzichtete auf eine Erwiderung zu
Minders Äusserungen – wurde die Detailberatung in Angriff genommen, Eintreten war
unbestritten.
Wie Dittli sodann erklärte, stand ein Kommissionsantrag auf Halbierung der Ausgaben
für die Schutzwesten im Raum. In der Kommission herrschte die Meinung vor, dass es
nicht nötig sei, alle Armeeangehörige mit zwei Schutzwesten auszurüsten. Vorgesehen
war nämlich, eine bestehende Weste weiterhin zu verwenden und zusätzlich die zur
Disposition stehenden Westen mit grösserer Schutzfläche zu beschaffen. Wenn
100'000 solcher Westen angeschafft würden, so die Befürchtung der
Kommissionsmehrheit, würden viele davon jahrelang in den Zeughäusern eingelagert
und ungenutzt bleiben. Mit 8 zu 3 Stimmen und einer Enthaltung empfahl die
Kommission dem Plenum, diesen Posten zu reduzieren und nur CHF 99.6 Mio. zu
genehmigen. Der Gesamtkredit entspräche mit dieser Variante CHF 748.4 Mio. anstelle
der beantragten CHF 848 Mio. Daniel Jositsch (sp, ZH) führte einen von Dittli ebenfalls
angesprochenen Aspekt weiter aus, wonach nämlich in der Kommission einige Fragen
ungeklärt geblieben seien. Die vorgeschlagene Halbierung, liess er dabei durchblicken,
sei eine Verlegenheitslösung. Vielmehr sehe man darin ein Signal an den Zweitrat, der
sich mit dieser Beschaffung noch genauer auseinandersetzen solle. Mit 30 zu 10
Stimmen stellte sich der Ständerat hinter seine Kommission (1 Enthaltung), löste
einstimmig die Ausgabenbremse und hiess das RP einstimmig mit einer Enthaltung
insgesamt gut.
Die Bundesbeschlüsse über die Rahmenkredite für Armeematerial und über die
Ausserdienststellung von Waffensystemen wurden beide einstimmig angenommen.
Diskussionsbedarf gab es noch beim Immobilienprogramm. Dort wurden auf Antrag der
Kommission immerhin CHF 2.5 Mio. gespart, indem die wegen Kostenungenauigkeiten
eingeplante Reserve beim Umbau von Drognens um die Hälfte reduziert wurde. Auch
dies wurde vom Plenum einstimmig beschlossen. 16

Die Armeebotschaft 2018 und alle ihre Teilgeschäfte standen in der Herbstsession 2018
auf der Tagesordnung des Nationalrates, der sich als Zweitrat damit zu befassen hatte.
Die sicherheitspolitische Kommission hatte die Vorlage nur kurz nach dem
ständerätlichen Entscheid beraten und entschieden, sich gegen diesen zu stellen.
Insbesondere bezüglich des sogenannten ballistischen Körperschutzes, also der
Schutzwesten, fasste die SiK einen anderslautenden Antrag an ihren Rat. Mit 16 zu 9
Stimmen stand die Kommission für die vom Bundesrat beantragte Variante des
Rüstungsprogramms ein. Bei den anderen Vorlagen der Armeebotschaft zeigte die
Kommission keine Konfrontationsgelüste, sie segnete die Beschlüsse des Erstrates
deutlich ab.
So drehte sich in der Plenardebatte alles um die Schutzwesten, was sich bereits in der
Eintretensdebatte manifestierte. Seitens der SP-Fraktion wurde ein Minderheitsantrag
angekündigt, der die vom Ständerat aufgenommene Halbierung der Anzahl
anzuschaffender Westen bestätigen wollte. Ebenfalls gab SP-Sprecherin Seiler Graf (sp,
ZH) bekannt, dass die Partei weitere Anträge unterstützen werde, die Kürzungen
verlangen, zum Beispiel bei den Munitionskäufen. Die Eintretensdebatte nahm Züge
einer Grundsatzdiskussion für und wider die Armee an, wobei sich die Ratslinke,
diesmal vertreten durch die beiden Grünen Glättli (gp, ZH) und Mazzone (gp, GE), auf
Oppositionskurs begab. Dagegen zeigten sich die bürgerlichen Parteien offen
gegenüber der WEA-Armee und dem Rüstungsprogramm. SVP-Sprecher Hurter (svp, SH)
liess es sich nicht nehmen, die Ablehnung und Kürzungen anzuprangern, und forderte
von den anderen Parteien ein Bekenntnis zu einer vollausgerüsteten Armee. 
Die Detailberatung startete mit dem Rüstungsprogramm und den angekündigten
Kürzungsanträgen bei den Westen. Eine Minderheit I Sommaruga (sp, GE) beantragte
einen Beschluss gemäss Ständerat, sprich die Halbierung der diesbezüglichen Gelder.
Die Armee gebärde sich wie ein verzogenes Kind, das alles sofort wolle, wohingegen die
gesamte Bundesverwaltung zum Sparen angehalten werde. Ferner verwies der Genfer
Sozialdemokrat auf eine Aussage von SiK-SR-Präsident Dittli (fdp, UR), der die
Befürchtung geäussert habe, dass nach der Beschaffung zahlreiche Schutzwesten ein
ungenutztes Dasein in Zeughäusern fristen würden. Insofern müsse dieser
Geldverschwendung entgegengetreten werden. Gänzliche Streichung dieser
Anschaffung forderte eine Minderheit II Mazzone (gp, GE). Die Begründung war, dass
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eine Differenz zum Erstrat geschaffen werden solle, was wiederum erlauben würde,
grundsätzlich über den Bedarf von Schutzwesten nachzudenken. Nach kurzer, jedoch
intensiver Debatte kamen die Anträge zur Abstimmung. Nachdem zunächst die beiden
Minderheitsanträge gegeneinander ausgemehrt worden waren, gelangte der obsiegende
Antrag Sommaruga (sp, GE) gegen den Mehrheitsantrag zur Abstimmung. Letzterer,
sprich die bundesrätliche «Vollvariante» ohne Kürzung bei den Westen und einem
Kredit über CHF 848 Mio, wurde dann vom Plenum favorisiert. Die Forderung Mazzone
(gp, GE) nach einer weiteren Differenzbereinigung durch den Ständerat wurde also auch
so erfüllt. 

Ebenso umstritten präsentierte sich die Ausgangslage zum Bundesbeschluss über die
Rahmenkredite für Armeematerial. Der Ständerat hatte sich uneingeschränkt hinter die
Fassung des Bundesrates gestellt. Im Nationalrat gab es hingegen vier Gegenanträge:
Einen Minderheitsantrag Meyer (sp, ZH) aus der FK-NR, wonach rund CHF 73 Mio.
eingespart werden sollten und auf Munitionskäufe verzichtet werden sollte – zu
genehmigen wäre demnach ein Gesamtkredit von CHF 669.5 Mio. gegenüber den von
der Regierung beantragten CHF 742 Mio. Drei weitere Minderheitsanträge stammten
von SiK-NR-Mitgliedern. Eine Minderheit I Seiler Graf (sp, ZH) wollte eine kleine
Einsparung von CHF 5.5 Mio. erzielen, indem auf die Panzerkanonen-
Mehrzweckpatronen verzichtet wird: «Eine Panzerschlacht ist [...] nun wirklich kein
wahrscheinliches Szenario», argumentierte die Zürcherin. Die Minderheiten II und III
wurden beide von Lisa Mazzone (gp, GE) angeführt. Zunächst wollte sie diverse
Einsparungen im Bereich «Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung»
vornehmen und so circa CHF 50 Mio. zurücklegen. Der letzte Antrag lautete auf einen
fast vollständigen Verzicht der Ausgaben für Munition, wobei sich der betreffende
Kredit auf CHF 25 Mio. reduzieren würde und der Gesamtkredit mit knapp CHF 596
Mio. um fast CHF 150 Mio geringer ausfiele, als die vom Ständerat genehmigte Version.
Die Mehrheit beider Kommissionen stellte sich hinter den Entwurf des Bundesrates, der
auch von der Ständekammer genehmigt worden war. Sämtliche Minderheitsanträge
blieben in den jeweiligen Abstimmungen ohne Chance, wobei die geschlossen
stimmenden Fraktionen der Grünen und der SP nichts ausrichten konnten. Letztlich
wurde der Bundesbeschluss mit 140 zu 39 Stimmen bei 11 Enthaltungen angenommen.

Während in der Folge das Immobilienprogramm einstimmig und ohne Gegenanträge
genehmigt wurde, gab es bezüglich der Ausserdienststellung von Waffensystemen eine
Stimme der Opposition. Franz Grüter wollte verhindern, dass die 12-cm-Minenwerfer
dem Alteisen zugeführt werden; ein Antrag, den seine Fraktion unterstützte. Diese
Festungsminenwerfer seien eine nachhaltige Unterstützung der beweglichen Truppen,
die an neuralgischen Punkten installiert worden waren. Eine Erhaltung dieser Systeme
erachtete der Antragsteller als finanziell tragbare Lösung. Mit 67 Stimmen, vorwiegend
aus der SVP-Fraktion, unterlag der Antrag im Plenum jedoch deutlich gegen 114
Stimmen (bei drei Enthaltungen). Der Bundesbeschluss über die Ausserdienststellung
von Waffensystemen wurde sodann mit 182 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung
genehmigt. 17

Noch in der Herbstsession 2018 beugte sich der Ständerat erneut über die
Armeebotschaft 2018 respektive das darin enthaltene Rüstungsprogramm 2018, bei
dem es noch eine Differenz zum Nationalrat gab. Diese bestand, weil sich die
Volkskammer hinter die Regierung gestellt hatte, während die Ständekammer in der
Erstberatung Kürzungen bei den Schutzwesten angebracht hatte. Im Stöckli liess man
sich von der nationalrätlichen Kurskorrektur jedoch nicht beirren und beharrte auf
einer Einsparung bei ebendiesem Posten. Zwar kam die sicherheitspolitische
Kommission des Ständerats dem Nationalrat etwas entgegen und beantragte dem
Plenum nicht mehr die Halbierung des Kredits, doch sollte immerhin noch eine
Einsparung von fast CHF 30 Mio. erzielt werden. Ständerat Dittli (fdp, UR) erklärte für
die Kommission im Plenum, diese Redimensionierung um rund 15 Prozent liege
durchaus drin. Auch Verteidigungsminister Parmelin führte aus, dass die Anzahl damit
anzuschaffender Westen (85 000 Stück) ausreiche, um alle im Einsatz stehenden AdA
auszurüsten. Mit 38 Stimmen wurde diese Variante einstimmig gutgeheissen. 18
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Zivildienst und Dienstverweigerung

Seit der Einreichung der Motion 2017 hatte der Bundesrat die durch die SiK-NR
angestossene Änderung des Zivildienstgesetzes an die Hand genommen. Die in der
ZDG-Revision vorgesehenen Anpassungen beinhalteten die beim Zivildienst nötigen
Änderungen, die Motion der Schwesterkommission könne daher abgelehnt werden,
befand die sicherheitspolitische Kommission des Ständerates im April 2019 und
empfahl die Motion zur Ablehnung. Dies war jedoch nicht der einzige Grund für den
Ablehnungsantrag: Die SiK-SR war ferner der Meinung, dass die Motion inhaltlich viel zu
weit gehe. Falls es aber nach wie vor Anliegen gebe, die über den vorgelegten
Gesetzesentwurf hinausgingen, könnten diese immer noch im parlamentarischen
Verfahren zum ZDG eingebracht werden.
In der Herbstsession 2019 hielt sich der Ständerat nicht lange mit dem Geschäft auf. Im
Nachgang an die Behandlung der ZDG-Revision wurde die Motion nach kurzen
Ausführungen von Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR) und von Bundesrat Parmelin
stillschweigend abgelehnt. 19

MOTION
DATUM: 11.09.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Bevölkerungsschutz

Die SiK der Ständekammer behandelte die BZG-Revision im August 2019 und stimmte
der Vorlage einstimmig zu. Die Kommissionsarbeit stand dabei im Zeichen der Revision
des Zivildienstgesetzes, zu dem der Bundesrat Anfang 2019 seine Botschaft publiziert
hatte. Bezüglich der BZG-Revision beschloss die Kommission eine Reihe von
Ergänzungsvorschlägen gegenüber der vom Nationalrat verabschiedeten Fassung aus
der vergangenen Sommersession. So sollen Schutzdienstleistenden auch freiwillig
geleistete Diensttage für die Berechnung der Wehrpflichtersatzabgabe angerechnet
werden können. Ebenso möchte die Kommission im Gesetz verankern, dass mit den
Alarmierungs- und Informationssystemen auch Menschen mit Behinderungen erreicht
werden, wozu das Notfallradio behindertenfreundlicher ausgestaltet werden muss.
Auch bezüglich der Schutzräume, die bereits im Erstrat für Diskussionen gesorgt hatten,
schlug die Kommission leichte Anpassungen gegenüber der Version des Nationalrats
vor. Ob der Zivildienst als Partnerorganisation im BZG aufgeführt werden soll oder
nicht, beschäftigte die Kommission ebenfalls. Eine entsprechende Regelung verwarf die
SiK-SR jedoch aus denselben Gründen, wie sie auch der Nationalrat angeführt hatte.
Die Kommission lehnte überdies auch Auslandeinsätze von Schutzdienstpflichtigen
sowie das Durchdienermodell für den Zivilschutz ab. 

In der Herbstsession gelangte das Projekt in den Ständerat, wo sich der Schlagabtausch
jedoch in Grenzen hielt. Nachdem Kommisionssprecher Dittli (fdp, UR) im Plenum die
Kommissionsarbeit vorgestellt hatte, folgte Ständerat Minder (parteilos, SH), der sich
über das Verhalten der Kommission aufregte. Es sei unverständlich, dass die
Kommission ein von der Regierungskonferenz moniertes Problem – zu tiefe Bestände
im Zivilschutz – nicht ernsthaft angehe. Sein Verständnis von Zusammenarbeit von Bund
und Kantonen im Bereich der inneren Sicherheit sei ein anderes. Nach dem Referat von
Bundesrätin Amherd schritt der Rat zur Detailberatung, Eintreten war unbestritten.
Der Ständerat folgte weitgehend seiner Kommission und nahm sämtliche
Änderungsanträge an. Verworfen wurden zwei Minderheitsanträge. Ein Antrag Hêche
(sp, JU) kam auf die Nennung des Zivildienstes als Partnerorganisation zurück, der
Antrag blieb aber auch im Ständerat erfolglos. Ein Antrag Français (fdp, VD) regte an,
dass auch Auslandeinsätze im Zivilschutz geleistet werden können, auch dieser
Vorschlag scheiterte mit 23 zu 16 Stimmen und einer Enthaltung deutlich. Daneben
standen auch zwei Anträge des Bundesrates im Raum. Zunächst wollte die Regierung
entgegen der Kommission auf die Präzisierungen im Bereich der
Behindertenfreundlichkeit bei den Alarmierungen verzichten. Dabei ging es nicht um
eine grundsätzliche Ablehnung des Vorschlags, so die Verteidigungsministerin, denn die
Berücksichtigung und der Schutz aller Menschen seien selbstverständlich. Im Sinne
einer schlanken Gesetzgebung solle dies aber nicht im BZG verankert, sondern
anderweitig realisiert werden, wozu bereits Projekte in Umsetzung seien. Sie unterlag
jedoch mit 32 zu 8 Stimmen und einer Enthaltung. Weiter verwarf der Ständerat einen
Antrag der Regierung zur Steuerung des Schutzraumbaus. Eigentlich ging es dabei
lediglich um ein Detail im Wortlaut, Bundesrätin Amherd sah dort aber ein
entscheidendes Merkmal verborgen: Namentlich stand zur Debatte, ob Ersatzbeiträge
sämtliche Kosten decken sollten oder nicht. Statt das Anspruchsrecht für anfallende
Ausgaben beim privaten oder öffentlichen Schutzraumbau pauschal im Gesetz zu
formulieren, regte die Regierung an, die Präzisierungen in der entsprechenden
Verordnung zu regeln. Dies lehnte der Nationalrat jedoch ab, so dass die Bundesrätin
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zum zweiten Mal mit einem Korrekturversuch unterlag.
Damit fand einzig der Minderheitsantrag von Roberto Zanetti (sp, SO) eine Mehrheit im
Plenum; dabei handelte es sich jedoch nur um ein sprachliches Detail respektive um
eine Unklarheit, die von der Redaktionskommission angemerkt worden war. Da jedoch
nicht auszuschliessen war, dass die Annahme des Antrages doch eine materielle
Differenz gegenüber der Version des Nationalrates schaffen würde, solle der Antrag
Zanetti aus taktischen Gründen angenommen werden, damit sich die
Schwesterkommission präziser mit dieser Frage auseinander setzen könne, hatte die
Kommission zuvor erklärt. In der Gesamtabstimmung wurde das Gesetz einstimmig mit
41 Stimmen bei einer Enthaltung dem Nationalrat für die Differenzbereinigung
überlassen. Auf die Abschreibung der Motion Müller (Mo. 14.3590) wurde auch im
Ständerat verzichtet. 20
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